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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES INNERN


26. JULI 1971 - Gesetz zur Organisation der Agglomerationen 
und der Gemeindeföderationen


BALDUIN, König der Belgier,


Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


(...)


KAPITEL IX - Abänderungsbestimmungen

Art. 87 - In Artikel 1  1 Nr. 1 der durch den Königlichen Erlass vom 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten werden nach dem Wort Provinzen die Wörter , der Agglomerationen, der Gemeindeföderationen eingefügt.


(...)


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Motril (Spanien), den 26. Juli 1971
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BALDUIN

Von Königs wegen:
Der Minister des Innern
L. HARMEGNIES

Der Minister der Gemeinschaftlichen Beziehungen
F. DEHOUSSE

Der Minister der Gemeinschaftlichen Beziehungen
L. TINDEMANS

Gesehen und mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz
A. VRANCKX
